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ARBEITSGERICHT STRALSUND 

KAMMERN NEUBRANDENBURG 

Aktenzeichen: 
11 Ca 62/21 

Verkündet am: 27.10.2021 

..., Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

3 0. NOV. 

In dem Rechtsstreit 

- Kläger -

Proz.-Bev.: 
DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Neubrandenburg, handelnd durch ihre Rechtsschutzsek
retäre Daniel Schuch u. a., Tilly-Schanzen-Straße 17, 17033 Neubrandenburg 

gege n 

Proz.-Bev.: 
Rechtsanwälte  

- Beklagte -
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hat die 11. Kammer des Arbeitsgerichts Stralsund - Kammern Neubrandenburg - auf die 
mündliche Verhandlung vom 

27.10.2021 

durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzenden sowie die ehrenamtliche 
Richterin Frau ... und den ehrenamtlichen Richter Herr ... 
für Recht erkannt: 

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die

Kündigung der Beklagten vom 12.02.2021 nicht beendet wurde.

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

3. Der Streitwert wird auf 6.600,00 EUR festgesetzt.

Tatbestand 

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer Kündigung. 

Der Kläger ist seit 07.07.2020 bei der Beklagten als Schleifer zu einem Bruttomonatsge

halt von 2.200,00 € beschäftigt. 

Die Beklagte beschäftigt regelmäßig mehr als 1 O Arbeitnehmer. 

Die Beklagte ist ein Personalserviceunternehmen, welches Arbeitskräfte an die diverse 

Firmen verleiht. 

Der Kläger war speziell von der M. GmbH angefordert und deswegen eingestellt worden. 

Der Kläger fiel bei der M. vom 20.11. - 27.11., vom 06.01. - 15.01. und vom 29.01. - 

10.02.2021 aus, wobei er u. a. am 02.12., am 06.01. und am 27.01.2021 positiv auf 

Corona getestet wurde. 

Die M. meldete den Kläger zum 17.02.2021 ab. 
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Mit Schreiben vom 12.02.2021 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Klä

ger ordentlich zum 31.03.2021. 

Das Schreiben ist am 22.02.2021 zugegangen. 

Der Kläger beantragt, 

festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Be

klagten vom 12.02.2021 nicht beendet wurde. 

Die beklagte Partei beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie beruft sich auf personenbedingte Kündigungsgründe und behauptet, der Kläger sei 

wegen seiner positiven Coronatests von der M. abgemeldet worden und andere Be

schäftigungsmöglichkeiten hätten aufgrund der Positivtests auch nicht zur Verfügung ge

standen. 

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den gesamten Akteninhalt, 

insbesondere die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlage Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg. 

Die streitgegenständliche Kündigung ist gemäß § 1 KSchG unwirksam, da keine hinrei

chenden Kündigungsgründe vorliegen. 

Insbesondere sind hinreichende personenbedingte Kündigungsgründe nicht vorgetragen 

worden. 

Eine personenbedingte Kündigung ist nur gerechtfertigt, wenn zum Zeitpunkt des Zu

gangs der Kündigungserklärung davon auszugehen ist, dass auch nach dem Beendi

gungstermin mit weiteren Störungen bei der Leistungserbringung zu rechnen ist, wenn 








